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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Eine Aufwertung erfuhr das Italienische auch durch den Entscheid von Urner Regierung
und Parlament, die Sprache des Nachbarkantons Tessin anstelle des Französischen als
erste Fremdsprache in der Primarschule einzuführen. Spätestens zu Beginn des
Schuljahres 1994/95 werden im Kanton Uri die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
erstmals in der dritten Landessprache unterrichtet werden. Die notwendige Ausbildung
der Lehrkräfte und die Erstellung der Lehrmittel wird den Gotthardkanton mindestens
CHF 1.5 Mio. kosten. Bei der Umsetzung seiner Pläne kann Uri allerdings mit der Hilfe
des Tessins rechnen. Der Tessiner Grosse Rat bewilligte diskussionslos einen Kredit von
CHF 500'000, mit welchem die Ausarbeitung von geeigneten Schulbüchern unterstützt
werden soll. Zudem will das Tessiner Erziehungsdepartement bei der Vorbereitung und
Durchführung von Italienischkursen für die Urner Lehrerschaft mit dem Kanton Uri
zusammenarbeiten. 

Der Kanton Graubünden trug sich ebenfalls mit dem Gedanken, Italienisch als erste
Fremdsprache einzuführen. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.09.1990
MARIANNE BENTELI

Nach dem Ständerat genehmigte auch der Nationalrat diskussionslos und einstimmig
einen Teuerungsausgleich von 25% auf den Bundesbeiträgen zur Förderung der Kultur
und Sprache der Kantone Graubünden und Tessin. Die Erhöhung der Subvention
wurde als Überbrückungsmassnahme verstanden, bis der revidierte Sprachenartikel
eine gezieltere und verstärkte Förderung ermöglichen wird. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Der Forderung der Tessiner Abgeordneten nach einer sukzessiven Erhöhung der Zahl
der italienischsprachigen Bundesbeamten war Bundespräsident Cotti bereits anfangs
Jahr zuvorgekommen, als er für sein Departement eine Quotenregelung bei der
Personalauswahl einführte. Mit dieser Sofortmassnahme soll im EDI eine angemessene
Vertretung der sprachlichen Bevölkerungsgruppen sichergestellt und der Anteil des
weiblichen Personals erhöht werden. Ziel ist, bis Ende 1992 Verhältniswerte von 70%
deutsch- (heute 74%), 20% französisch- (17%) und 10% italienischsprachige Mitarbeiter
(7,5%) zu erreichen. Um den Dienst in der zentralen Bundesverwaltung für Tessiner
attraktiver zu machen, regten die Motionäre ebenfalls die Schaffung einer
dreisprachigen Schule (deutsch/französisch-italienisch) in Bern an. Auch dieser
Wunsch stiess bei Bundespräsident Cotti auf viel Sympathie; er verwies jedoch auf den
Grundsatz der kantonalen Schulhoheit und spielte so den Ball dem Kanton Bern zu.

In ihrem Inspektionsbericht 1991 bemängelte zudem die GPK des Nationalrates die nach
wie vor markante Untervertretung der sprachlichen Minderheiten in der
Bundesverwaltung. 3

BERICHT
DATUM: 22.05.1991
MARIANNE BENTELI

Die Tessiner Deputation des Nationalrates äusserte in zwei Motionen ihr Unbehagen
über die Stellung des Italienischen in Parlament und Bundesverwaltung und machte
eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung dieser Situation. Mit der unter Hinweis
auf die hohen Kosten einer vollständigen Dreisprachigkeit zwar nur bedingt erfolgten
Annahme der Motion zur Parlamentsarbeit zeigte die grosse Kammer dennoch
Verständnis für das Anliegen der Tessiner. Im Rahmen der Parlamentsreform und der
damit verbundenen Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes beschloss der Nationalrat,
innerhalb eines Jahres die nötigen Entscheide zur Gleichstellung der Amtssprachen zu
fällen; als erste Massnahme dehnte sie die Simultanübersetzung der Plenardebatten
aufs Italienische aus; ebenfalls simultan in die Amtssprachen übersetzt sollen inskünftig
die Sitzungen der Kommissionen werden, es sei denn, sämtliche Kommissionsmitglieder
gleicher Sprache verzichteten auf diese Dienstleistung. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.1991
MARIANNE BENTELI
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Die Zeit sei reif für die Wiederaufnahme der Idee einer Tessiner Hochschule, hatte
Bundesrat Cotti bereits Ende 1990 erklärt. In seiner Botschaft zum Sprachenartikel
nahm der Gesamtbundesrat diesen Gedanken ebenfalls auf. Er stützte sich dabei auf
eine Forderung der Arbeitsgruppe zur Revision des Sprachenartikels, die eine
Universität im Tessin als unabdingbar für die Zukunft der dritten Landessprache
bezeichnet hatte. Kurz vor Jahresende und fünf Jahre nach dem wuchtigen Nein der
Tessiner Stimmberechtigten zum CUSI (Centro universitario della Svizzera italiana)
präsentierte der Tessiner Staatsrat dann seine Vorstellungen einer redimensionierten
Tessiner Universität. Eine Minimallösung — für die Tessiner Behörden ein in jedem Fall
notwendiger Schritt — sieht die Koordinierung der verschiedenen bereits
funktionierenden wissenschaftlichen Aktivitäten des Kantons vor. Für die ehrgeizigere
Variante einer eigenen universitären Struktur wurden zwei Formen zur Diskussion
gestellt: einzelne Institute — Basisausbildung in einem Sektor oder Postgraduate-Kurse
— oder eine eigentliche Universität mit wenigen Fakultäten. Als Zeithorizont zu deren
Realisierung wurde 1996 genannt. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.1991
MARIANNE BENTELI

In Bern konnte Ende November nach längerem finanzierungsbedingtem Tauziehen die
Gründung der "Maison latine" bekanntgegeben werden. Diese neue Begegnungsstätte
zwischen deutscher und lateinischer Kultur wird getragen von einer Stiftung mit der
Burgergemeinde Bern als Initiatorin, sowie von der Einwohnergemeinde Bern, den
Kantonen Aargau, Freiburg, Graubünden, Solothurn, Tessin, Waadt und Wallis sowie den
Organisationen Helvetia Latina, Pro Grigioni Italiani, Lia Rumantscha, Pro Ticino, Neue
Helvetische Gesellschaft, Anciens Helvétiens Vaudois und der Vereinigung der Kader
des Bundes als Mitstifter. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.11.1992
MARIANNE BENTELI

Im Gegensatz zum Nationalrat, der das Begehren zumindest teilweise überwies, wollte
der Ständerat eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Gleichstellung des Italienischen bei der
Parlamentsarbeit, welche von allen Tessiner Abgeordneten unterzeichnet worden war,
nicht mittragen. Für die Ablehnung wurden finanzpolitische Überlegungen ins Feld
geführt. Einstimmig gab der Rat aber einer parlamentarischen Initiative seines Büros
Folge, die den Parlamentsbeschluss von 1988 über die Organisation der
Parlamentsdienste um Bestimmungen zu einem Sekretariat italienischer Sprache
ergänzt, welches inskünftig die italienischsprachigen Parlamentarier fachlich und
administrativ unterstützen soll. Die grosse Kammer schloss sich daraufhin einstimmig
dem Ständerat an. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1992
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat zeigte sich offen für die Anliegen der Rätoromanen. In Anbetracht der
Dringlichkeit von zusätzlichen Massnahmen gab er Ende Jahr seine Absicht bekannt,
noch vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen über den Sprachenartikel der
Bundesverfassung eine Revision des Beitragsgesetzes zur Förderung der
rätoromanischen und italienischen Kultur in die Wege zu leiten. Gemäss der
Gesetzesrevision soll neu auch die Unterstützung der rätoromanischen Presse und des
Verlagswesens in der italienisch- und rätoromanischsprachigen Schweiz ermöglicht
werden, doch wird ein Engagement der Kantone und von Privaten vorausgesetzt. Nach
dem Revisionsentwurf soll die Finanzhilfe des Bundes höchstens 75% der
Gesamtkosten betragen, die Eigenleistung der Kantone mindestens 25%. Gleichzeitig
mit der Gesetzesänderung sieht der Bundesrat eine Erhöhung der Bundesbeiträge an
den Kanton Graubünden vor. Von 4 Mio Fr. im Budget 1995 (250'000 Fr. mehr als 1994)
sollen die Beiträge in den folgenden drei Jahren auf 5 Mio Fr. steigen. Die Subventionen
an den Kanton Tessin bleiben mit 2,5 Mio Fr. unverändert. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1994
MARIANNE BENTELI

Die Mehrheit der Kommission für Wissenschaft und Kultur plädierte hingegen für die
von ihr weiterentwickelte Kompromisslösung, welche auf die bisher zur Diskussion
stehenden beiden Reizworte "Sprachenfreiheit" und "Territorialitätsprinzip" verzichtet
und sich auf die Anerkennung des Rätoromanischen als Teilamtssprache sowie die
Formulierung beschränkt, dass Bund und Kantone die Verständigung und den
Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften zu fördern haben. Zudem sollte der
Bund nun generell auf Verfassungsebene jene Kompetenz erhalten, die er in den
Kantonen Graubünden und Tessin faktisch ohnehin längst wahrgenommen hat, nämlich
subsidiär zu den Kantonen besondere Massnahmen zur Erhaltung und Förderung
bedrohter Landessprachen zu treffen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.02.1995
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Beide Kammern stimmten dann ohne längere Diskussionen dem revidierten
Bundesgesetz über Beiträge an die Kantone Graubünden und Tessin zur Förderung
deren Kultur und Sprache zu. Das neue Gesetz, welches dasjenige von 1983 ersetzt,
schafft bessere Rahmenbedingungen für die Unterstützung der beiden Kantone in ihren
Bemühungen um die Spracherhaltung und für einen flexibleren und effizienteren
Vollzug der für die Förderung von Sprache und Kultur notwendigen Massnahmen. Die
Finanzhilfe des Bundes soll für Graubünden von CHF 3.75 Mio. auf CHF 5 Mio. im Jahre
1996 erhöht werden, wogegen die Subvention an den Kanton Tessin unverändert CHF
2.5 Mio. betragen wird. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.1995
MARIANNE BENTELI

Die Vorsteherin des federführenden EDI, Bundesrätin Dreifuss, eröffnete Mitte Januar
die Abstimmungskampagne für den von den eidgenössischen Räten nach langem Hin
und Her in der Herbstsession des Vorjahres verabschiedeten revidierten
Sprachenartikel der Bundesverfassung (Art. 116 BV). Als Kernpunkte der Vorlage nannte
sie das explizite Bekenntnis zu den vier Landessprachen, die Förderung von
Verständigung und Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften, die Pflicht des
Bundes zur Unterstützung der Kantone Graubünden und Tessin bei der Spracherhaltung
sowie die Aufwertung des Rätoromanischen zur Teilamtssprache. Zur konkreten
Umsetzung des revidierten Verfassungsartikels stellte Dreifuss ein Amtssprachen- und
ein Verständigungsgesetz in Aussicht, welche noch in der laufenden Legislatur dem
Parlament vorgelegt werden sollen.

Abstimmung vom 10. März 1996

Beteiligung: 30.0% 
Ja: 1'052'052 (76.2%)/20 6/2 Stände
Nein: 329'153 (23.8%)/0 Stände

Parolen:
- Ja: FDP (1*), CVP, SVP (2*), SP, GP, LP (1*), LdU, EVP, PdA, EDU; SGB, SGV,
Redressement national; Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiani, Walservereinigung
Graubündens.
- Nein: FP (1*), SD (SD*), KVP.
- Stimmfreigabe: Lega 

*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.03.1996
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft über die Ratifizierung der
europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen, wie sie 1992 vom
Europarat verabschiedet und 1993 von der Schweiz unterzeichnet worden war. Seit der
Annahme des neuen Sprachenartikels in der Bundesverfassung und dem Inkrafttreten
der revidierten gesetzlichen Grundlage für die Ausrichtung finanzieller Beiträge an die
Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung ihrer rätoromanischen
und italienischen Sprache erfüllt die Schweiz alle Anforderungen der Charta. Diese ist
weder von Personen noch Institutionen direkt anwendbar und hat keine finanziellen
Auswirkungen. Sie gilt für Regional- und Minderheitensprachen, jedoch nicht für
sprachliche Minderheiten. So können sich zum Beispiel spanische oder jugoslawische
Volksgruppen in der Schweiz nicht auf die Charta berufen. Hingegen ist es möglich,
nicht territorial gebundene, aber im Lande verwurzelte Sprachen, wie das Jiddische
und die Zigeunersprachen, zu schützen. 12

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.11.1996
MARIANNE BENTELI

Eine Nationalfondsstudie ging der Frage nach, wieviel die öffentliche Hand in den
verschiedenen Landesteilen für den Fremdsprachenunterricht an den Schulen ausgibt
und welche Prioritäten sie dabei setzt. Dabei zeigten sich signifikante Unterschiede
zwischen der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin. In der deutschen
Schweiz werden durchschnittlich pro Schüler und Jahr CHF 1592 ausgegeben: CHF 778
fliessen in den Französischunterricht, dicht gefolgt vom Englischen (CHF 696); bereits
weit abgeschlagen figurieren Italienisch (CHF 88), Spanisch (CHF 22) und
Rätoromanisch (CHF 8). In den welschen Schulen, wo durchschnittlich CHF 1463 pro
Jahr ausgegeben werden, wird Romanisch überhaupt nicht und Spanisch (CHF 3) kaum
angeboten, während das Italienische (CHF 90) ungefähr den gleichen - geringen -
Stellenwert hat wie in der Deutschschweiz. Im Unterschied zu dieser hat aber der

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.08.1997
MARIANNE BENTELI
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Deutschunterricht ganz klar Vorrang (CHF 905) vor dem Englischen (CHF 465). Der
Kanton Tessin gibt am meisten für Fremdsprachenunterricht aus, nämlich CHF 1713 pro
Jahr und Schüler. Erste Priorität hat hier das Französische (CHF 792), dicht gefolgt vom
Deutschen (CHF 646); Englisch wird im Tessin mit CHF 265 ganz deutlich auf Rang 3
verwiesen. 13

Die interkantonale Konferenz der Erziehungsdirektoren der Westschweiz und des
Tessins zeigten sich beunruhigt darüber, dass sich die Deutschschweiz immer offener
dafür zeige, Englisch statt Französisch als erste Fremdsprache zu unterrichten. Sie
verlangte deshalb eine Debatte über eine einheitliche Politik und forderte, dass die
Kantone die in den siebziger Jahren beschlossene Regelung wieder vermehrt beachten,
wonach die erste Fremdsprache eine Landessprache sein muss. Ihre Besorgnis erhielt
neue Nahrung durch den Entscheid des Erziehungsrates des Kantons Zürich, das Fach
Englisch zumindest probeweise als obligatorischen Unterricht an der
Volksschuloberstufe sowie an den unteren Klassen der Langzeitgymnasien einzuführen.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz appellierte an die Kantone, bis zum Vorliegen eines
nationalen Fremdsprachenkonzepts, welches für Sommer 1998 in Aussicht gestellt
wurde, alle diesbezüglichen Entscheidungen auszusetzen. 14

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.12.1997
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,
dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Zum zweiten Mal (nach Genf im Herbst 1993) tagte das Parlament in einer anderen
Sprachregion. Die Frühjahrssession 2001 fand in Lugano (TI) statt. Bei der offiziellen
Eröffnungsfeier sprach der Bürgermeister von Lugano Italienisch, die Präsidentin des
Tessiner Staatsrates alle drei Amtssprachen, die Präsidentin des Ständerates
Französisch und der Präsident des Nationalrates ebenfalls alle drei Amtssprachen. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.03.2001
MARIANNE BENTELI

1998 hat die Schweiz das Übereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler
Minderheiten ratifiziert. Ein ausführlicher Bericht zuhanden des Europarates
informierte erstmals darüber, wie die Schweiz den damit verbundenen Auftrag im
Bereich der Sprachen umsetzt. Laut Bundesrat trägt bereits das politische System der
Schweiz (Föderalismus und diskriminierungsfreie Gewährleistung der
verfassungsmässigen Rechte) zum Schutz der Minderheiten bei. Die Regierung verwies
auf die finanzielle Unterstützung der von den Kantonen Graubünden und Tessin
ergriffenen Massnahmen zu Gunsten der rätoromanischen und italienischen Sprache
sowie auf das in Ausarbeitung befindliche neue Sprachengesetz. Nach Einsicht in
diesen Bericht empfahl der Europarat der Schweiz, Hindernisse für den Gebrauch des
Rätoromanischen und des Italienischen vor den Gerichten des Kantons Graubünden zu
beseitigen und den Gebrauch dieser beiden Sprachen auf Ebene der
Bundesverwaltung zu stärken. 17

BERICHT
DATUM: 24.11.2001
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung nahm der Nationalrat den Kompromiss der
Kommissionsmehrheit an, wonach sich Bund und Kantone dafür einzusetzen haben,
dass während der obligatorischen Schulzeit Grundkenntnisse in zwei Fremdsprachen
erlernt werden müssen, wovon mindestens eine Landessprache. Der Antrag einer
Minderheit II, an der ursprünglichen Fassung des Nationalrats (Priorität für eine
Landessprache vor dem Englischen) festzuhalten, wurde mit 71 zu 68 Stimmen
abgelehnt, der Antrag einer Minderheit I, dem Ständerat zu folgen, mit 80 zu 67. Der
Ständerat schloss sich diesem Kompromiss diskussionslos an, worauf das Gesetz in der
Schlussabstimmung verabschiedet werden konnte. Weil dem Anliegen damit
entsprochen war, gaben beide Kammern einer ähnlich lautenden Standesinitiative des
Kantons Tessin keine Folge (05.305). Ebenso wurde eine parlamentarische Initiative
Berberat (sp, NE) zum ersten Fremdsprachenunterricht in einer Amtssprache des
Bundes abgeschrieben. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Ende Januar wurden die Pläne der St. Galler Regierung bekannt, im Rahmen der
kantonalen Sparmassnahmen Italienisch angesichts der schwachen Nachfrage als
Schwerpunktfach aus dem gymnasialen Curriculum zu streichen. Die Empörung über
den angekündigten Schritt war sowohl im Kanton St. Gallen als auch im Tessin gross. Die
Gegner der Pläne, die deren Rechtmässigkeit hinterfragten, gelangten mit einer Petition
an den St. Galler Kantonsrat, die Tessiner Regierung an den Bundesrat. Der öffentliche
Druck zeigte Wirkung, das Kantonsparlament stellte sich hinter das Italienische als
gymnasiales Schwerpunktfach. Der Kanton Obwalden hingegen hielt bis Ende des
Berichtsjahrs an seinen Plänen fest, Italienisch an der Kantonsschule als
Schwerpunktfach aufzuheben. Unklar war, ob das Italienische künftig gemäss
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) Grundlagen- und damit Maturitätsfach bleiben
muss, oder ob auch eine Herabstufung zum Freifach gesetzlich möglich wäre. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Der Sprachunterricht nahm auch aus Anlass einer zum 50. Jahrestag des Schweizer
Beitritts zum Europarat organisierten Tagung über die Minderheitensprachen einen
zentralen Stellenwert ein. Über 20 nationale und internationale Experten versammelten
sich am 9. Dezember im Berner Rathaus zum Austausch über die bedeutenden
internationalen Übereinkommen – namentlich dem Rahmenabkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten sowie der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitssprachen – und über die Rechtslage in der Schweiz. In der zweiten
Tageshälfte diskutierten Fachleute über die aktuelle und zukünftige Ausgestaltung des
Schulunterrichts von Minderheitssprachen, wobei unter anderem sowohl Vertreter des
Kantons Tessin wie auch Obwaldens, wo im letzteren Fall das Hauptfach Italienisch im
Gymnasium aufgrund mangelnder Nachfrage kürzlich abgeschafft wurde, zu Wort
kamen. In seiner viersprachigen Rede betonte Bundesrat Berset (sp) die Bedeutung der
Mehrsprachigkeit zur Bewahrung der kulturellen Identitäten in der Schweiz, wobei er
politische Einflussmöglichkeiten zum einen durch das neue Sprachgesetz, zum anderen
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aber auch durch die Ausgestaltung des Sprachenunterrichts an Schulen gegeben sah.
Über die Tagung wurde mit vereinzelten Ausnahmen im Westschweizer und
rätoromanischen Raum ausschliesslich in den italienischsprachigen Medien
berichtet. 20

Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den
letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
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mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 21

Ein Postulat Semadeni (sp, GR), mit dem klangvollen Titel „Allegra, Romanisch und
Italienisch sollen leben!“, erbittet vom Bundesrat einen Bericht, in welchem aufgezeigt
werden soll, wie es rund zwanzig Jahre nach der Verankerung des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung um die Förderung der Minderheitensprachen in der Schweiz
steht. Obwohl es ersichtliche Bemühungen zum Erhalt des Romanischen und
Italienischen in der Schweiz gebe, stünden die Minderheitensprachen noch immer
unter grossem Druck. Die Tatsachen, dass das Italienische auf ein angestammtes
Sprachgebiet marginalisiert wird und das Romanische aufgrund vermehrter
Gemeindefusionen und einer latenten Inakzeptanz des Rumantsch Grischun immer
stärker an Boden verliert, können nicht ignoriert werden. Der offensichtliche Wandel
hinsichtlich der demografischen Entwicklung in den alpinen Tälern sowie
Verstädterungstendenzen und eine fortschreitende Globalisierung würfen nun auch die
Frage auf, ob Bund, Kantone, Gemeinden sowie Sprachorganisationen in puncto
Engagement den heutigen Entwicklungen genügend Rechnung tragen. Daher solle der
Bericht die aktuelle Situation des Romanischen und Italienischen sowie adäquate
Verbesserungen der Förderinstrumente aufzeigen.
Der Bundesrat seinerseits beantragte das Postulat zur Ablehnung. Alain Berset wies die
Postulantin darauf hin, dass über die Situation der Minderheitensprachen in der
Schweiz bereits im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen Bericht erstattet werde. Die eingeforderten Punkte würden
zudem bereits im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur 2016–2020 mit einer
Reihe geplanter Erneuerungen aufgegriffen. Der Bundesrat sei sich durchaus über die
themenspezifischen Herausforderungen im Klaren, jedoch sei hierbei auch zu
bedenken, dass die Förderungssteuerung über eine Leistungsvereinbarung mit den
Kantonen Graubünden und Tessin erfolge. Für die Periode 2017–2020 wird im Rahmen
der Vereinbarungsausarbeitung auch eine Analyse der Situation sowie der bestehenden
Massnahmen durchgeführt. Daher sei es in den Augen des Bundesrates noch zu früh,
einen zusätzlichen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten zu erstellen.
Die nationalrätliche Abstimmung zum Postulat während der Herbstsession 2017 sollte
dem bundesrätlichen Votum aber nicht beipflichten: Die Vertreterinnen und Vertreter
der grossen Kammer schlugen sich mit 126 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die
Seite der Postulantin und stimmten dem Vorstoss zu. 22

POSTULAT
DATUM: 28.09.2017
MELIKE GÖKCE

1) LNN, 4.5. und 27.9.90; CdT, 20.9. und 4.10.90; Bund, 23.9.90; TA, 8.11.90; Vat, 23.11.90.
2) AB NR, 1991, S. 523 f.; AB NR, 1991, S. 815; AB SR, 1991, S. 332
3) BBl, 1991, S. 495 ff.; JdG und NZZ, 26.1.91; CdT, 6.3., 13.3., 8.5. und 12.6.91. 
4) AB NR, 1991, S. 1201 ff.; AB NR, 1991, S. 1974 f.

01.01.65 - 01.01.22 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



5) BBl, 1991, S. 322 f.; BZ, 29.10.90; Bund, 21.12.91.
6) Bund, 28.11.92.
7) AB NR, 1992, S. 2516 ff.; AB NR, 1992, S. 2791; AB SR, 1992, S. 1362; AB SR, 1992, S. 194 ff.
8) BüZ, 13.12. und 15.12.94.
9) AB NR, 1995, S. 212 ff.
10) AB NR, 1995, S. 1963 ff.; AB NR, 1995, S. 2293; AB SR, 1995, S. 1063; AB SR, 1995, S.669 ff.; BBl, 1995, II, S. 1241 ff.; BBl, 1995,
IV, S.486 f.
11) Presse vom 10.1. bis 8.3.96
12) BBl, 1997, I, S. 1165 ff.
13) Lit. Grin / Sfreddo ; NQ, 25.8.97
14) Grin, F. / Sfreddo, C. ; SGT, 25.6.97; NZZ, 13.2., 11.10. und 17.12.97; TA, 31.10.97; 24 Heures, 12.11., 13.11. und 27.11.97; NQ,
20.11. und 17.12.97; Bund, 24.12.97; BaZ, 27.10.97
15) AB NR, 1998, S. 2025; AB NR, 1998, S. 2546; AB NR, 1998, S. 2598; AB NR, 1998, S. 951 ff.; AB SR, 1998, S. 1159; AB SR, 1998,
S. 1339 ff.; AB SR, 1998, S. 74 f.; AB SR, 1998, S. 847 f.
16) AB NR, 2001, S. 26 ff.
17) Presse vom 24.11.01
18) AB NR, 2007, S. 435 ff., 1645 und 1731; AB SR, 2007, S. 874 und 949; BBl, 2007, 6951 ff.
19) CdT, 19.1., 29.1., 1.2., 2.2., 4.2., 8.2., 11.2., 16.2., 18.10., 2.11., 18.11. und 24.11.11; NZZ, 4.2., 26.10. und 20.12.11; SoS, 15.2.11;
NLZ, 23.11.11.
20) Medienmitteilung BAK vom 21.11. und 9.12.13; CdT, 9.12. und 10.12.13
21) Periodischer Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprache vom 11.12.2015
22) AB NR, 2017, S. 1671ff

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 8


